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faffmtgen, bie nom Abbruch bet erften 2Bafferfirdhe het>

rühren unb beim Bau bet jroetten roieber oerroenbet
routben. Slnige biefer gunbjtüdte roetben einmal im
projeCtterten bangefdjidjiltdjen Mufeum bet ©tabt gütidj
ihren Pah finben. Bet ben ©onbterungSarbeiten glittet
bem grolngltbenfmal tarn bie Ufermauer roiebet jum
Vorfdfjetn, meiere not bem Bau beS ©onnenquais bie

auf einet gelfenittfel fteljenbe 2Bafferfirche gegen bie

fluten beS testen SimmatarmeS fdhfifcte.

©et Umbau bet Pfeiler unb bet Sirdjenfenfier tonnte
nur fdhrittroetfe unb mit großer Vorficp ausgeführt roer»

ben, mobei Stein für ©tetn herausgenommen unb erfefct
metben muhte. ©te Kirche trug urfptfinglich tetnen ooHen

Verpup nur bie gugen maren oerftrichen. ©a bas Mauer»
roetf »in feinet Vaturfarbe belaffen metben fott, mirb
jroifcljen ben neuen unb alten ©teinen fo lange ein Unter»

fdf)teb ju fefyen fein, bis auch bie neuen bie SBetterfarbe

angenommen hüben. Auf bet Shorfelte ftehen gegen»

roärtig noch ^ genfter in Arbeit; ein jugemauerteS
genfter gegen bas ©onnenquai routbe roteber geöffnet.

gn btefen Sagen mirb bte Simmatfeite ber Kirche beS

©erüfieS entïleibet, fo bafj bte tenooierte gaffabe ben

Befcljauet erfreuen mirb. ©le Aufjenrenooation beS

Shores roitb inbeffen noch @nbe guni Arbeit geben.

Vach Beenbigung ber Kirdhenreftauration mirb bie An=

läge beim 3 minglibenfmal tnftanbgeftellt, mobei auf
bie tünftige ©trafcenoerbreiterung Bebadp ge=

nommen mirb. Db bei ber Verbreiterung beS ©onnen»
quais bas MafferhauS einen Arfabenbutdhgang erhält,
ober ob biefeS |jauS abgetragen unb baburch bie SEBaf»

ferfitdEje roiebetum freigelegt mirb, fteht noch feft.
Uber bie fpätere Verroenbung ber SBaffertirche, beten
9täume oorläufig noch bis 1930 an bte gitma $ug & So.
oermietet jinb, mirb ber ©tabtrat noch P befchtte^en
haben, ®<hon ^eute barf man fich aber über bie oer»
ftänbniSooII burchgeführte Veftaurterung biefeS hiftorifdEjen
©ebäubeS freuen, unb jeber bobenftünbige gütdijet mirb
ben Behörben bafüt ©anî miffen, roenn fie ftdh um bte

Schaltung mürbiger Baubenhnäler, an benen unfere
©tabt nicht mehr befonbetS reich ift, oerbtent machen,
auf bah ouch fünftigen ©enerationen bie ehrroürbigen
geugen mittelalterlicher Baufunft immer noch ungebrochen
oor Augen ftehen. („V. g, g.")

$ertd)t bes ^imbesrateô ait bic
$uttbe$t)e(fammUmg betr. bett îltthauf
eines $aupla&es uttb bie (Svftettuna eines

Seiegrapf)en= unb Selepfyon*
gebönbes in 25aben.

i.
®ie ©ienfträume für pft, Seiegraph unb Seiephon

in Baben oetmögen ben Anforbetungen ntdht mehr ju
genügen unb müffen burdh neue erfefct merben. SDßir be=

ehren uns, ghnen hinüber folgenbeS ju berichten.
Am 1. ganuar 1874 mürbe bas bamalS oereinigte

pft» unb Seiegraphenamt Baben im $aufe ©uggen»
heim an ber Babftrafje eingemietet, mo eS fich noch heute
befinbet. Vachbem jidh im gape 1885 eine Seiephon»
zentrale mit 19 Seiinehmern hlnjugefeüt hatte, mürben
Seiegraph unb Seiephon im gape 1896 oon ber p)ft
abgetrennt unb im 1. Stocf beS gleichen $>aufeS einge»
richtet, fobajj bie pft nunmehr einjig über bie Stbge»
fdhohräumlichfeiten oerfügte. Srotjbem begannen fdhon

ju jener gelt bie Bemängelungen ber Sofaloerhältntffe
beim pftamt bur«h bie greffe, burch Vereine unb burdh
bie ©tabtbehörben. Veanftanbet mürben namentlich bie

Unjulänglldhfeit beS ©chalterraumeS unb bie befepänfte
©dfjalterjahl. gm gahre 1904 fam bann eine Srroeltf
rung ber pftlofale jufianbe, tnbem baS Srbgefdfjoh heS

anftofjenben £aufeS ©iebolb hlnjugemietet unb mit ben

beftehenben ©tenfträumen in birefte Vetbinbung gebracht
roetben fonnte. @S mar feine ibeale Söfung; benn ber

gujjboben ber neuen SRäume Hegt 32 cm höher als beï'
jenige ber alten, unb bie SrennungSmauer, bte jum Seil

ftehen bleiben muhte, hinbert bie überfidht. gmmethm
braepe btefe Srmetterung eine fühlbare Verbefferung unb

fonnte aufjjgape hinaus genügen, ©le Kritif fam für
einige gelt jur Vup, um bann umS gahr 1911 herum
neuerblngS etnjufepn unb bte Vefdhaffung neuer Sofale

ju oertangen. Sine geroiffe Unjulänglldhfeit ber pft'
bienfträume muhte pgegeben merben. ©te Verroaltungen
erneuerten bähet bte auf 1. Mai 1914 p Snbe gehe";
ben Vltetoerträge nur für 5 gahre, b. bis 1. 9Wai

1919, in ber Meinung, man merbe bis p btefem gelt'
punfte neue Sofale befdjjaffen fönnen. SS jeigte f«h ober

balb, bah eine jmeefmähige Söfung nur mit ber Srftel'
lung eines Neubaues p erjielen fei. ©abei nahm man

an, bah bie Ausführung beS VaueS burdh prioate Unter'
nehmer ober burdh bie ©tabt erfolgen fönne. Setjteie
lehnte bteS jebodf) ab, unb ber Kriegsausbruch brachte
bie Angelegenheit etrooS ins ©toefen. gm gahre 191?

gingen alSbann bte erften Sfttetangebote für Neubauten
etn. ©iefe projette hätten aber p gtofje 3Jlietjinfe er»

forbert, fo bah nicht barauf eingetreten merben fonnte,
unb jroar um fo roeniger, als fie inbepg auf ©röfje ben

Anforberungen nicht entfprachen. 3Han fudhte baher nach

anbern Söfungen. Um bie nötige geit p 0«'

mlnnen, mürben bie beftehenben SHtetoerträge nochmals
um 5 gahre, b. h- bis 1. SJlai 1924 oerlängert. gugleidh
mürben an ben Voftlofalen gemiffe Verbefferungen an'
gebracht, um ben beftehenben Mängeln nadh Möglidhfelt

p fteuern.
©ett ber lefcten Srmeiterung ber Voftlofale im gahre

1904 ift auch «tue erhebliche VetfehrSpnahme p oef
jetdhnen, bie baS VebürfniS nach jmeefmähigern ©ienft'
räumen immer fühlbarer merben lieh. Seiber ftanben
aber einer aUfettig befrlebigenben Söfung btefer grage
grohe ©dhroierigfeiten im SBege, fo bah bie Mietoerträge
im gahre 1924 noch einmal um 6 gahre, b. h- bis pm
30. April 1930 oerlängert roetben muhten, freute fini)
nun bie räumlichen Verhältniffe nicht nur in bepg auf
bie ißoft, fonbetn namentlich auch 1« bepg auf bte Se'
lephonjentrale fo unpreldfjenb geioorben, bah bie Ve»

fdfjaffung neuer ©tenhräume nid^t mehr länger hinauS'
gefdhoben merben fann.

3öte fchon ermähnt, fonnten bie im gape 1917 ei«'
gegangenen Vrojefte für ein neues ißoftgebäube in Vabe«
ihrer teilmetfen Unplänglidhfett unb ihrer hohen Koftef
megen nicht in Verücffidhtigung gepgen merben. Auch
baS im gahre 1919 oon ber ©ireftion ber etbgenöffifdhea
Bauten für bas fogenannte §irfdhltareal ausgearbeitete
Vrojeft, baS einen Koftenaufmanb oon 1,372,000 gt
erforbert hätte, roar p foftfpielig. Audh bte eingehenbe
Prüfung ber grage, ob burch Umbau unb Srmeiterung
ber gegenmärtigen Vofthäufer eine billigere unb both
jmeefmähige Söfung ju erreichen märe, führte ju einem
negatioen SrgebntS. gn ber golge mürbe bann für baS

oom Bunb ju erfteHenbe Voftgebäube ein neues, rebu'
jietteS Vcojeft unter Beanfpruchung beS fpitfchllatealS
ausgearbeitet, bas eine annehmbare Söfung ergeben hütte.
Aber audh biefeS muhte roieber oerlaffen merben, roett
bie früher ober fpäter ju gemärtigenbe Unterführung ber
Bruggerftrahe in bejug auf ben roeftfeitigen gugang jum
neuen ©ebäube grohe ©dhroierigfeiten oorauSfehen lieh-
gm Slnoetnehmen mit ber ©emetnbebehörbe mürbe für
ben ^oftnenbau fdhltehli^ ber Pah am Bahnhof tu
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faflungen, die vom Abbruch der ersten Wasserkirche her-
rühren und beim Bau der zweiten wieder verwendet
wurden. Einige dieser Fundstücke werden einmal im
projektierten baugeschichtlichen Museum der Stadt Zürich
ihren Platz finden. Bet den Sondterungsarbeiten hinter
dem Zwtnglidenkmal kam die Ufermauer wieder zum
Vorschein, welche vor dem Bau des Sonnenquais die

auf einer Felsentnsel stehende Wasserkirche gegen die

Fluten des rechten Limmatarmes schützte.

Der Umbau der Pfeiler und der Kirchenfenster konnte

nur schrittweise und mit großer Vorsicht ausgeführt wer-
den, wobei Stein für Stein herausgenommen und ersetzt
werden mußte. Die Kirche trug ursprünglich keinen vollen
Verputz, nur die Fugen waren verstrichen. Da das Mauer-
werk -in seiner Naturfarbe belassen werden soll, wird
zwischen den neuen und alten Steinen so lange ein Unter-
schied zu sehen sein, bis auch die neuen die Wetterfarbe
angenommen haben. Auf der Chorseite stehen gegen-
wärtig noch drei Fenster in Arbeit; ein zugemauertes
Fenster gegen das Sonnen quai wurde wieder geöffnet.

In diesen Tagen wird die Limmatseite der Kirche des

Gerüstes entkleidet, so daß die renovierte Fassade den

Beschauer erfreuen wird. Die Außenrenovation des

Chores wird indessen noch bis Ende Juni Arbeit geben.

Nach Beendigung der Kirchenrestauration wird die An-
läge beim Zwing lid en km al instandgestellt, wobei auf
die künftige Straßenverbreiterung Bedacht ge-
nommen wird. Ob bei der Verbreiterung des Sonnen-
quais das Wasserhaus einen Arkadendurchgang erhält,
oder ob dieses Haus abgetragen und dadurch die Was-
serkirche wiederum freigelegt wird, steht noch nicht fest.
Über die spätere Verwendung der Wasserkirche, deren
Räume vorläufig noch bis 1930 an die Firma Hug à Co.
vermietet sind, wird der Stadtrat noch zu beschließen
haben. Schon heute darf man sich aber über die ver-
ständnisooll durchgeführte Restaurierung dieses historischen
Gebäudes freuen, und jeder bodenständige Zürcher wird
den Behörden dafür Dank wissen, wenn sie sich um die

Erhaltung würdiger Baudenkmäler, an denen unsere
Stadt nicht mehr besonders reich ist, verdient machen,
auf daß auch künftigen Generationen die ehrwürdigen
Zeugen mittelalterlicher Baukunst immer noch ungebrochen
vor Augen stehen. (,,N. Z. Z.")

Bericht des Bundesrates an die
Bundesversammlung betr. den Ankauf
eines Bauplatzes und die Erstellung eines

Post-, Telegraphen- und Telephon-
gebäudes in Baden.

i.
Die Diensträume für Post, Telegraph und Telephon

in Baden vermögen den Anforderungen nicht mehr zu
genügen und müssen durch neue ersetzt werden. Wir be-

ehren uns, Ihnen hierüber folgendes zu berichten.
Am 1. Januar 1874 wurde das damals vereinigte

Post- und Telegraphenamt Baden im Hause Guggen-
heim an der Badstraße eingemietet, wo es sich noch heute
befindet. Nachdem sich im Jahre 1885 eine Telephon-
zentrale mit 19 Teilnehmern hinzugesellt hatte, wurden
Telegraph und Telephon im Jahre 1896 von der Post
abgetrennt und im 1. Stock des gleichen Hauses einge-
richtet, sodaß die Post nunmehr einzig über die Erdge-
schoßräumlichketten verfügte. Trotzdem begannen schon

zu jener Zeit die Bemängelungen der Lokalverhältnisse
beim Postamt durch die Presse, durch Vereine und durch
die Stadtbehörden. Beanstandet wurden namentlich die

Unzulänglichkeit des Schalterraumes und die beschränkte

Schalterzahl. Im Jahre 1904 kam dann eine Erweite-

rung der Postlokale zustande, indem das Erdgeschoß des

anstoßenden Hauses Dtebold htnzugemietet und mit den

bestehenden Diensträumen in direkte Verbindung gebracht
werden konnte. Es war keine ideale Lösung; denn der

Fußboden der neuen Räume liegt 32 om höher als der-

jenige der alten, und die Trennungsmauer, die zum Teil
stehen bleiben mußte, hindert die Übersicht. Immerhin
brachte diese Erweiterung eine fühlbare Verbesserung und

konnte aufHJahre hinaus genügen. Die Kritik kam für
einige Zeit zur Ruhe, um dann ums Jahr 1911 herum
neuerdings einzusetzen und die Beschaffung neuer Lokale

zu verlangen. Eine gewisse Unzulänglichkett der Post'
dtensträume mußte zugegeben werden. Die Verwaltungen
erneuerten daher die auf 1. Mai 1914 zu Ende gehen-
den Mtetverträge nur für 5 Jahre, d. h. bis 1. Ma>

1919, in der Meinung, man werde bis zu diesem Zeit-
punkte neue Lokale beschaffen können. Es zeigte sich aber

bald, daß eine zweckmäßige Lösung nur mit der Erstel-
lung eines Neubaues zu erzielen sei. Dabei nahm man

an, daß die Ausführung des Baues durch private Unter-
nehmer oder durch die Stadt erfolgen könne. Letztere

lehnte dies jedoch ab, und der Kriegsausbruch brachte
die Angelegenheit etwas ins Stocken. Im Jahre 191?

gingen alsdann die ersten Mietangebote für Neubauten
ein. Diese Projekte hätten aber zu große Mietzinse er-

fordert, so daß nicht darauf eingetreten werden konnte,
und zwar um so weniger, als sie tnbezug auf Größe den

Anforderungen nicht entsprachen. Man suchte daher nach

andern Lösungen. Um hierfür die nötige Zeit zu ge-

winnen, wurden die bestehenden Mtetverträge nochmals
um 5 Jahre, d. h. bis 1. Mai 1924 verlängert. Zugleich
wurden an den Postlokalen gewisse Verbesserungen an-

gebracht, um den bestehenden Mängeln nach Möglichkeit
zu steuern.

Seit der letzten Erweiterung der Postlokale im Jahre
1904 ist auch eine erhebliche Verkehrszunahme zu ver-
zeichnen, die das Bedürfnis nach zweckmäßigern Dienst-
räumen immer fühlbarer werden ließ. Leider standen
aber einer allseitig befriedigenden Lösung dieser Frage
große Schwierigkeiten im Wege, so daß die Mtetverträge
im Jahre 1924 noch einmal um 6 Jahre, d. h. bis zum
30. April 1930 verlängert werden mußten. Heute sind

nun die räumlichen Verhältnisse nicht nur in bezug auf
die Post, sondern namentlich auch in bezug auf die Te-

lephonzentrale so unzureichend geworden, daß die Be-
schaffung neuer Dtensträume nicht mehr länger hinaus-
geschoben werden kann.

Wie schon erwähnt, konnten die im Jahre 1917 ein-

gegangenen Projekte für ein neues Postgebäude in Baden
ihrer teilweisen Unzulänglichkett und ihrer hohen Kosten
wegen nicht in Berücksichtigung gezogen werden. Auch
das im Jahre 1919 von der Direktion der eidgenössischen
Bauten für das sogenannte Hirschltareal ausgearbeitete
Projekt, das einen Kostenaufwand von 1,372,000 Fr.
erfordert hätte, war zu kostspielig. Auch die eingehende
Prüfung der Frage, ob durch Umbau und Erweiterung
der gegenwärtigen PostHäuser eine billigere und doch

zweckmäßige Lösung zu erreichen wäre, führte zu einem
negativen Ergebnis. In der Folge wurde dann für das

vom Bund zu erstellende Postgebäude ein neues, redu-
ziertes Projekt unter Beanspruchung des Hirschliareals
ausgearbeitet, das eine annehmbare Lösung ergeben hätte.
Aber auch dieses mußte wieder verlassen werden, weil
die früher oder später zu gewärtigende Unterführung der
Bruggerfiraße in bezug auf den westseitigen Zugang zum
neuen Gebäude große Schwierigkeiten voraussehen ließ.

Im Einvernehmen mit der Gemeindebehörde wurde für
den Postneubau schließlich der Platz am Bahnhof in
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genommen, ben mir Qfbnen {jeute jum Anfauf
rï^'/Wen. ®er SaufpretS roirb jroar ben betrag übet'

« k« ' man urfprünglicß ßterfür glaubte anlegen

hnf oorjügltcße Sage unmittelbar am Sat)n=
W — ber îteubau mirb teilroeife auf baS Sabnareat
«oergreifen — mirb aber ©infparungen im Setriebe ge»
Pattern fo baß ßcß bte Mehrausgabe rechtfertigen läßt,

h m
"Pla^ ®"tfpricbt nidjjt nur ben Anforderungen

*roaltung, fonbern auch benjenigen ber ©emetnbe

ft fît» ^ubllfumS. ®te Stabt Saben bat benn auch
«eicgioffett, an bie Soften beS fßoßgebäubeS einen Seitrag
"Ott ca. 10 %, im Maximum gr. 90,000 ju letften.

®er Sauplafc fe^t fieb jufammen:
'0 au§ ber ßlegenfcßaft ber grau SBitme £>euer jum

®balet Serna, im §alte oon 608 m®. SöiS jeßt
tonnte mit ber ©igentümerin eine ©intgung über
ben Kaufpreis ni^t erjtelt merben. Sollte etne 33er»

ßänbigung ntebt jußanbe fommen, fo müßte jur
®ÏPropriation gefdjritten merben, ba biefe Siegen»
feßaft für bie Ausführung beS SöauprojefteS not»

menbig ift.
") aus ber Stegenfcbaft ber grau Sffiitroe Sebner, SarE«

ßtaße fRr. 3, im |>alte non 665 in' jum greife
oon gr. 115,000;

®) aus etnem Streifen Sanb ber Scßroeijerifcben Sun«
beSbabnen im $atte oon }irfa 220 m® jum greife
oon gr. 11,000, rooju noch gr. 17,700 für ein ab»

iubrecßenbeS 2Bärterbau8, bie Verlegung eines lln»
terïunftsloïals unb bte Serfeßung oon jmei Säulen
beS SabnßeigbacßeS fommen, fo baß ßcß bte ®e«

famtfoßen beS SauplafceS obne bte Stegenfcbaft fetter,
auf gr. 143,700, unb mit ©tnfcßluß ber £anbän»
berungS» unb StipulationSfoßen auf runb granfen
144,500 belaufen merben.

II.
$te projezierte Anlage beßebt aus bem $auptgebäube,

"em SRemtfengebäube unb bem überbaeßten §ofraum.
A. fwuptgebSube.

Sellergefcßoß: ÇeijungSanlage unb Soblenraum
150 m', SetrtebSräume beS Telephons 126 m®, Arbeits»
*aume, ©arberoberäume unb meitere Seüertäume 290 m®.

© r b g e f db o ß : SetrtebSräumeber fßofi,mit Schalter»,
®<htoßfächer=, Telegraphen» unb Telepbonräumen 464 m®.

@rß er Stocf: SetrtebSräume beS TelepbonamteS
188 m', SerroaltungSräume beS TelepbonamteS unb
^ofentbaltSraum 168 m®.

3 » ei ter Stocf: Sermietbare Sureau? 322 m®.

Aus ard&iteftonifdfjen ©rünben iß ber Aufbau eines
Letten StocfeS eine SRotroenbigfett. Audb mirtfeßaftiieb
®Wpßeblt er ßcß. ®te ©rßeUungSfoßen ftnb oerbältnis»
5$ßig gering, meil gunbament unb ®acß babutrf) leine
^ebtfoßeri erleiben. AnberfeitS merben oorauSßcßttteh ®e»

JajäftSräume in biefer Sage gut oermietet merben fönnen.
^oblidh bitbet ber jmeite Stocf eine fRaumreferoe für bas
^lepbonamt forote für bie Soft.

B. SRemifengeboube.

Sellergefcßoß: @8 mirb nur etn fleiner Teil beS

unterfeKert. Çier finb untergebracht:
2 StoßnungSfeHer, bie SOBafd^füc^e unb ein Tröctneraum,
Rammen 52 m ®.

©tbg efeßoß: Safetlofal unb Sieferoeraum ber fßoß
loi m', Sarren» unb Seloremife 60 m®, Stntenmateriai»
?|®8aitn, 3Ber!ftatt mit ©arage beS TelepbonamteS
191 m®, ©ebeefter fßoß» unb Telepbonbof mit AuffabrtS»
Pub Setlaberampen 265 m®.

©rßer StocE: Apparatenmagajin beS Telephon»
amtes, SBobnung für ben $au8roart unb etne oermiet»
"are Sierjimmermobnurtg 106 m®.

®ie überbaute gläcbe mißt 1050 m®. ®er Subilin»
halt beS umbauten fRaumeS (ber überbeefte fßoßßof iß
nidjt inbegriffen) beträgt 11,980 mV

®le nähere Anlage ber Säume ergibt ßcb auS ben
Bauplänen unb bem betaiUierten Soßenooranfchlag.

®te 93aufoßen belaufen ftth auf:
a) |)au§baufoßen gr. 659,697
b) Umgebungsarbeiten „ 9,672
c) ©Inricßtungen „ 28,974

3ufammen gr. 698,343
AuS bem Soßenanfdjlag ergibt ftch nach 33ornabme

ber übltdben Abjüge für bie nicht eigentlich jum SBau ge«

börenben ©Inri^tungen etn ©InbeitSprelS beS umbauten
SlaumeS oon gr. 55,85 per m®.

®aS ^rojeft iß oon |>rn. fßrofeffor ®r. 3Rofer,
Ardbiteff in 3ûïi«h/ aufgeßellt morben. @S ift be»

abfichtigt, ihm auch bte ^Bauleitung ju übertragen.
®te gaffaben ftnb rein fachlich gehalten unb tragen baS

©epräge beS mobernen 93ermaltungSgebäubeS.
3medf ber beffern Quotation gegen Sälte unb geudbtigfeit
erhalten ße etne SBerlleibung auS Sunßftein»
platten. ®te ®achflächen, bte eine fchroache 9iei»

gung haben, merben mit Sup fer blech eingebest. ®tefe
Art ber ©Inbedfung garantiert ein in jeber SBejiebung
tabeüofeS ®a«h unb fcf)lteßt erbebliche, jäbrltdb miebet»

febrenbe UnterbaltSloßen auS.

Boot Boubfloiiiofrftfrflfoniireibt.
®aS SBunbeSgericbt bat oor einiger etnen @nt»

fcheib gefällt, ber für bie Qnßitution beS 33aubanbmer»
ferpfanbrecßteS oon großer iBebeutung iß. @8 hatte
nämlich bte grage ju entfdbetben, ob ber Anfpruch auf
bas fßfanbrecht mit ber gorberung abgetreten merben
fönne, beoor bie ©Intragung erfolgt iß.

Art. 837 giffer 3 beS Sdhroetjerifchen 3u)ilgefeb»
bucheS beßimmt über baS öaubanbmerterpfanbrecht
folgenbeS: W

®er Anfpruch auf ©rridjtung eines gefetjlithen
©runbpfanbeS beßebt für bie gorberung ber $anbroer»
ter ober Unternehmer, bte ju Sauten ober anbern 9Ber«
ten auf etnem ©runbßücfe SRaterial unb Arbeit ober
Arbeit alletn geliefert haben an btefem ©runbßücfe, fei
eS, baß ße ben ©runbetgentümer ober ben Unternehmer
jum Schulbner haben.

®er bloße SRateriaKieferant bat fomit fein ©intra«
gungSrecbt. gragllcß mar aber bis beute folgenber gaH:

©In Simmermann bat Arbeit unb Material ju etnem
Sau geliefert. Seine gorberung iß fällig, er bat aber
oon fetnem SRecbt auf ©tntragung eines Saubanbmerter-
pfanbredEßeS feinen ©ebraudb gemacht. ®iefe ©tntragung
bat befanntlidb fpäteßenS 3 Monate nach ber Sollen»
bung ber Arbeit ju gefeßeben. Sehnten mir nun an, eS

fei feit SoHenbung ber Arbeit etß etn Monat oerßoffen,
alS^ber gmmietmann feine ganje gorberung an etnen
fetner ©läubiger an 3abtong8ßatt abtritt. Sann nun
biefer neue ©läubiger unb Inhaber ber gorberung noch
bte ©tntragung beS SaubanbroerferpfanbredEjteS oerlan»
gen, menn er etroa ber 3abtong3fäbigtoit beS Sauberrn
nteßt mehr recht traut? Auf ben etßen Slidf mürbe man
fagen, nein, benn eintragungSberecßtigt iß nur ber Sau»
banbroerfer, ber an ben Sau Arbeit, ober Arbeit unb
Material geliefert bat. ®aS SunbeSgericßt bat nun aber
bte grage in bejabenbem Sinne etitfcßieben, unb iß ba»
mit etnem großen Sebürfnis in Saubanbmetfetlreifen
entgegengetommen. @S erfiärt, baß baS Saubanbmetler»
pfanbre^t unb ber ßcß barauS berleitenbe Anfprucß auf
®ectung beS Ausfalles naeß Art. 841 3- ®- S3- èmar ein
Sonberred^t fei, einer gemiffen Stoffe oon ©läubigern,
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genommen, den wir Ihnen heute zum Ankauf
s?pMen. Der Kaufpreis wird zwar den Betrag über-
Seiten, den man ursprünglich hierfür glaubte anlegen
iu dürfen. Die vorzügliche Lage unmittelbar am Bahn-
yos — der Neubau wird teilweise auf das Bahnareal
"vergreifen — wird aber Einsparungen im Betriebe ge-
uattem so daß sich die Mehrausgabe rechtfertigen läßt.
^Bauplatz entspricht nicht nur den Anforderungen

» ì Verwaltung, sondern auch denjenigen der Gemeinde
des Publikums. Die Stadt Baden hat denn auch

schloffen, an die Kosten des Postgebäudes einen Beitrag
" ea. 10 «/<>, im Maximum Fr. 90,000 zu leisten.

Der Bauplatz setzt sich zusammen:
'>) aus der Liegenschaft der Frau Witwe Heuer zum

Chalet Berna, im Halte von 608 Bis jetzt
konnte mit der Eigentümerin eine Einigung über
den Kaufpreis nicht erzielt werden. Sollte eine Ver-
ständigung nicht zustande kommen, so müßte zur
Expropriation geschritten werden, da diese Liegen-
schaft für die Ausführung des Bauprojektes not-
wendig ist.
aus der Liegenschaft der Frau Witwe Lehner, Park-
straße Nr. 3, im Halte von 665 zum Preise
von Fr. 115,000;
aus einem Streifen Land der Schweizerischen Bun-
deSbahnen im Halte von zirka 220 zum Preise
von Fr. 11,000, wozu noch Fr. 17,700 für ein ab-

> zubrechendes Wärterhaus, die Verlegung eines Un-
terkunftslokals und die Versetzung von zwei Säulen
des Bahnsteigdaches kommen, so daß sich die Ge-
samtkosten des Bauplatzes ohne die Liegenschaft Heuer,
auf Fr. 143,700, und mit Einschluß der Handän-
derungs- und Stipulationskosten auf rund Franken
144,500 belaufen werden.

II.
Die projektierte Anlage besteht aus dem Hauptgebäude,

vem Remisengebäude und dem überdachten Hofraum.
Hauptgebäude.

.Kellergeschoß: Heizungsanlage und Kohlenraum
15Y m 2, Betrtebsräume des Telephons 126 m^, Arbeits-
"ume. Garderoberäume und wettere Kellerräume 290

Erdgeschoß: Betrtebsräume der Post, mit Schalter-,
^chloßfächer-, Telegraphen- und Telephonräumen 464

Erster Stock: Betrtebsräume des Telephonamtes
188 m^, Verwaltungsräume des Telephonamtes und
^"fenthaltsraum 168 m^.

Zweiter Stock: Vermietbare Bureaux 322 m-.
Aus architektonischen Gründen ist der Aufbau eines

Zweiten Stockes eine Notwendigkeit. Auch wirtschaftlich
°wpfiehlt er sich. Die Erstellungskosten sind Verhältnis-
Aäßjg gering, weil Fundament und Dach dadurch keine
.-Aehrkosten erleiden. Anderseits werden voraussichtlich Ge-
Mftsräume in dieser Lage gut vermietet werden können.
Endlich bildet der zweite Stock eine Raumreserve für das
^ìlephonamt sowie für die Post.

k. Remisengebäude.

Kellergeschoß: Es wird nur ein kleiner Teil des

unterkellert. Hier sind untergebracht:
^ Wohnungskeller, die Waschküche und ein Tröckneraum,
Zusammen 52 m

Erd g escho ß: Paketlokal und Reserveraum der Post
1^1 m 2, Karren- und Veloremise 60 m^, Ltntenmaterial-
Agaztn, Werkstatt mit Garage des Telephonamtes
^1 m 2, Gedeckter Post- und Telephonhof mit Auffahrts-
"nd Verladerampen 265 m".

Erster Stock: Apparatenmagazin des Telephon-
"wies, Wohnung für den Hauswart und eine vermiet-
°are Nterzimmerwohnung 106 m^.

Die überbaute Fläche mißt 1050 m^. Der Kubikin-
halt des umbauten Raumes (der überdeckte Posthof ist
nicht Inbegriffen) beträgt 11,980

Die nähere Anlage der Räume ergibt sich aus den
Bauplänen und dem detaillierten Kostenvoranschlag.

Die Baukosten belaufen sich auf:

) Hausbaukosten Fr. 659,697

) Umgebungsarbeiten „ 9,672
o) Einrichtungen 28.974

Zusammen Fr. 698,343
Aus dem Kostenanschlag ergibt sich nach Vornahme

der üblichen Abzüge für die nicht eigentlich zum Bau ge-
hörenden Einrichtungen ein Einheitspreis des umbauten
Raumes von Fr. 55.85 per m°.

Das Projekt ist von Hrn. Professor Dr. Moser.
Architekt in Zürich, aufgestellt worden. Es ist be-

absichtigt, ihm auch die Bauleitung zu übertragen.
Die Fassaden sind rein sachlich gehalten und tragen das
Gepräge des modernen Verwaltungsgebäudes. Zum
Zweck der bessern Isolation gegen Kälte und Feuchtigkeit
erhalten sie eine Verkleidung aus Kunststein-
platten. Die Dachflächen, die eine schwache Nei-
gung haben, werden mit Kupferblech eingedeckt. Diese
Art der Eindeckung garantiert ein in jeder Beziehung
tadelloses Dach und schließt erhebliche, jährlich wieder-
kehrende Unterhaltskosten aus.

Vm BauhMinerkerOndrecht.
Das Bundesgericht hat vor einiger Zeit einen Ent-

scheid gefällt, der für die Institution des Bauhandwer-
kerpfandrechtes von großer Bedeutung ist. Es hatte
nämlich die Frage zu entscheiden, ob der Anspruch auf
das Pfandrecht mit der Forderung abgetreten werden
könne, bevor die Eintragung erfolgt ist.

Art. 837 Ziffer 3 des Schweizerischen Zivilgesetz-
buches bestimmt über das Bauhandwerkerpfandrecht
folgendes:

Der Anspruch auf Errichtung eines gesetzlichen

Grundpfandes besteht für die Forderung der Handwer-
ker oder Unternehmer, die zu Bauten oder andern Wer-
ken auf einem Grundstücke Material und Arbeit oder
Arbeit allein geliefert haben an diesem Grundstücke, sei

es, daß sie den Grundeigentümer oder den Unternehmer
zum Schuldner haben.

Der bloße Materiallieferant hat somit kein Eintra-
gungsrecht. Fraglich war aber bis heute folgender Fall:

Ein Zimmermann hat Arbeit und Material zu einem
Bau geliefert. Seine Forderung ist fällig, er hat aber
von seinem Recht auf Eintragung eines Bauhandwerker-
Pfandrechtes keinen Gebrauch gemacht. Diese Eintragung
hat bekanntlich spätestens 3 Monate nach der Vollen-
dung der Arbeit zu geschehen. Nehmen wir nun an, es

sei seit Vollendung der Arbeit erst ein Monat verflossen,
als^der Zimmermann seine ganze Forderung an einen
seiner Gläubiger an Zahlungsstatt abtritt. Kann nun
dieser neue Gläubiger und Inhaber der Forderung noch
die Eintragung des Bauhandwerkerpfandrechtes verlan-
gen, wenn er etwa der Zahlungsfähigkeit des Bauherrn
nicht mehr recht traut? Auf den ersten Blick würde man
sagen, nein, denn eintragungsberechtigt ist nur der Bau-
Handwerker, der an den Bau Arbeit, oder Arbeit und
Material geliefert hat. Das Bundesgericht hat nun aber
die Frage in bejahendem Sinne entschieden, und ist da-
mit einem großen Bedürfnis in Bauhandwerkerkreisen
entgegengekommen. Es erklärt, daß das Bauhandwerker-
Pfandrecht und der sich daraus herleitende Anspruch auf
Deckung des Ausfalles nach Art. 841 Z. G. B. zwar ein
Sonderrecht sei, einer gewissen Klaffe von Gläubigern,
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